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MINDERHEITENSCHUTZ IN EUROPA:  
ENTWICKLUNG UND AKTUELLER STAND

Rainer Hofmann

Vorläufer des modernen Minderheitenschutzes 
sind die völkerrechtlichen Verträge, die – wie 
etwa der Berliner Vertrag von 1878 – religiöse 
Minderheiten, namentlich Christen im Osmani
schen Reich und Muslime in sonstigen Regionen 
des Balkans, betrafen. Das erste völkerrechtli
che System zum Minderheitenschutz wurde nach 
dem Ersten Weltkrieg als Ausgleich für das Ent
stehen zahlreicher neuer nationaler Minderheiten 
durch die Grenzziehungen der Pariser Vorort
verträge geschaffen und erlangte einen gewissen 
Grad an Einheitlichkeit im Rahmen des Völker
bundes. Es scheiterte, wie auch der Völkerbund, 
am mangelnden Willen der beteiligten Staaten, ih
ren vertraglichen Verpflichtungen nachzukom
men, und am Fehlen eines wirksamen Durchset
zungsmechanismus. 01 

Nach dem Zweiten Weltkrieg herrschte zu
nächst die Ansicht vor, ein effektives Diskriminie
rungsverbot mache einen spezifischen Schutz der 
Rechte von Angehörigen nationaler Minderheiten 
entbehrlich. Dies zeigt sich etwa daran, dass es jah
relang keine entsprechende Bestimmung gab. Auf 
globaler Ebene änderte sich die Rechtslage mit der 
Antirassismuskonvention (ICERD) von 1965 und 
vor allem dem Internationalen Pakt über bürger
liche und politische Rechte (ICCPR) der Verein
ten Nationen von 1966, der in Artikel 27 eine Re
gel zum Minderheitenschutz enthält. In Europa 
hingegen führten erst die politischen Verwerfun
gen der beginnenden 1990er Jahre, namentlich die 
Folgen der Auflösung der So wjet union und der 
gewaltsame Zerfall Jugoslawiens, die maßgeb
lichen politischen Akteure zu der Einsicht, dass 
Maßnahmen zu ergreifen seien, um Spannungen 
zwischen Mehrheits und Minderheitsbevölke
rungen entgegenzuwirken, die nicht nur die inne
re Ordnung der betroffenen Staaten, sondern Sta
bilität und Frieden ganzer Regionen bedrohten.

Ergriffen wurden diese Maßnahmen vor allem 
im Rahmen der Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und des Eu

roparats: Umfassende Bestimmungen zum Min
derheitenschutz finden sich erstmals im 1990 von 
der OSZE angenommenen, rechtlich aber nicht 
verbindlichen Kopenhagener Abschlussdoku
ment; im Dezember 1992 schuf die OSZE das Amt 
des Hochkommissars für Nationale Minderhei
ten (HKNM) mit Sitz in Den Haag. Im Europa
rat wurde 1995 die Aushandlung zweier rechtlich 
verbindlicher Verträge erfolgreich beendet, näm
lich des Rahmenübereinkommens zum Schutz na
tionaler Minderheiten (RÜ) und der Europäischen 
Charta der Regional oder Minderheitensprachen 
(Sprachencharta); beide traten 1998 in Kraft. 

Zunehmende Bedeutung erlangte in jünge
rer Zeit die Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR), der 
einige Bestimmungen der Europäischen Men
schenrechtskonvention (EMRK) von 1950 für 
den Minderheitenschutz nutzt. Die Europäische 
Union hingegen bietet ein widersprüchliches 
Bild: Während Minderheitenschutz im Binnenbe
reich trotz einiger Bemühungen immer noch eine 
geringe Rolle spielt, ist eine europäischen Stan
dards entsprechende Ausgestaltung des nationa
len Rechts eine Voraussetzung für die Aufnahme 
eines Staates in die EU (gemäß der Kopenhage
ner Kriterien von 1993). Auch in der sogenannten 
Nachbarschaftspolitik der EU ist Minderheiten
schutz von erheblicher Bedeutung. 02

BEGRIFF DER (NATIONALEN) 
MINDERHEIT

Erstaunlicherweise gibt es im aktuellen Völker
recht weder auf globaler noch auf europäischer 
Ebene eine allseits akzeptierte Definition des Be
griffs „(nationale) Minderheit“. Weitestgehend 
anerkannt ist aber, dass eine Gruppe von Men
schen nur dann als eine (nationale) Minderheit 
gilt, wenn sie sich in einigen objektiven Kriteri
en wie Ethnizität, Geschichte, Kultur, Lebens
stil, Religion und (vor allem in Europa wichtig) 
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Sprache von der Mehrheitsbevölkerung unter
scheidet; hinzu kommen muss ein – jedenfalls auf 
das gesamte Staatsgebiet bezogen – zahlenmäßi
ges Untergewicht und das Fehlen einer politisch 
dominanten Position. Daneben bedarf es des ge
meinsamen Willens, die eigenständige Identität 
zu wahren und zu entwickeln. Auf dieser recht
lichen Grundlage werden in Deutschland die Dä
nische Minderheit, die Friesische Volksgruppe, 
das Sorbische Volk sowie die deutschen Sinti und 
Roma als nationale Minderheiten anerkannt. 03 

Umstritten sind vor allem zwei Fragen: Be
darf eine Gruppe, um als nationale Minderheit 
zu gelten, einer besonderen zeitlichen Bindung 
an das Gebiet, auf dem ihre Angehörigen leben? 
Und müssen diese Personen Staatsangehörige des 
Staates sein, in dem sie leben? Dieses Problem 
wird zumeist als der Gegensatz zwischen alten 
und neuen Minderheiten bezeichnet. Eine völlig 
eindeutige Rechtslage lässt sich für Europa nicht 
feststellen, wohl aber die Tendenz, dass die meis
ten Staaten, sowohl in ihrem nationalen Recht als 
auch in ihren Stellungnahmen auf internationaler 
Ebene, eine Beschränkung der Anwendbarkeit 
der Minderheitenschutzbestimmungen auf soge
nannte alte Minderheiten vornehmen. In gewis
sem Gegensatz hierzu haben sich HKNM und 
die Überwachungsorgane des RÜ für einen flexi
blen Ansatz ausgesprochen, der es erlaubt, man
che völkervertragliche Bestimmungen auch auf 
Angehörige sogenannter neuer Minderheiten, 
insbesondere Einwanderer, anzuwenden, sofern 
dies mit dem Wortlaut der betreffenden Bestim
mung vereinbar ist.

Einer Gruppe, deren Angehörige sich als na
tionale Minderheit fühlen, bei der es aber be
gründete Zweifel gibt, ob sie sich bezüglich der 
objektiven Kriterien tatsächlich von der Mehr
heitsbevölkerung in einem solchen Maße unter
scheidet, dass von einer wirklichen Eigenständig

01 Zur Geschichte des Minderheitenschutzes vgl. Gerhard 
Hafner, Die Entwicklung des Rechts des Minderheitenschutzes, in: 
Rainer Hofmann et al. (Hrsg.), Rahmenübereinkommen zum Schutz 
nationaler Minderheiten. Handkommentar, Baden-Baden 2015, 
S. 27–45. 
02 Vgl. Gabriel Toggenburg, Das Recht der EU und das Rahmen-
übereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten, in: Hofmann 
et al. (Anm. 1), S. 52–67. 
03 Vgl. Rainer Hofmann, Landesbericht Deutschland, in: ders. 
et al. (Anm. 1), S. 87–102; Michael Schwarz, Nationale Minder-
heiten in Deutschland, in: Die Öffentliche Verwaltung 23/2016, 
S. 972–982.

keit gesprochen werden kann, kann nach Ansicht 
des EGMR unter bestimmten Voraussetzungen 
die Anerkennung als nationale Minderheit ver
weigert werden. Einen ähnlichen Ansatz verfol
gen die Überwachungsorgane der RÜ, die vor al
lem prüfen, ob die Verweigerung der staatlichen 
Anerkennung einer Gruppe als Minderheit und 
die damit verbundene Zuerkennung gewisser 
Rechte, etwa im Bildungsbereich, willkürlich ist. 

AKTUELLE RECHTSLAGE

Alle europäischen Staaten haben die ICERD 
und den ICCPR ratifiziert, weshalb die Schutz
standards der für Minderheiten wichtigsten UN
Verträge Anwendung finden. Allerdings scheint 
ihre tatsächliche Bedeutung eher gering, was auch 
an der geringen Zahl von Fällen aus Europa, die 
etwa dem unter dem ICCPR tätigen UNMen
schenrechtsausschuss vorgelegt wurden, deutlich 
wird. Auch im Rahmen des seit 2007 vom UN
Menschenrechtsrat erstellten „Universal Periodic 
Review“ spielen Minderheitenrechte, wie sie etwa 
auch in der rechtlich unverbindlichen Erklärung 
der UNGeneralversammlung über Minderhei
tenrechte von 1992 niedergelegt sind, bezüglich 
europäischer Staaten keine größere Rolle.

Für die Ermittlung der aktuellen Rechtslage 
des Minderheitenschutzes in Europa sind daher 
europäische Instrumente ausschlaggebend. Dies 
sind im Rahmen der OSZE das schon erwähnte 
Kopenhagener Abschlussdokument und vor al
lem die zahlreichen Empfehlungen und Richtlini
en, die seit 1996 vom HKNM formuliert wurden. 
Ungeachtet ihrer mangelnden rechtlichen Ver
bindlichkeit tragen sie zur inhaltlichen Klärung 
von Minderheitenrechten bei, geben Rechtset
zern und Rechtsanwendern Anregungen für ihre 
Tätigkeit und wirken auf eine Vereinheitlichung 
des Minderheitenschutzes in den am OSZEPro
zess beteiligten Staaten hin. 04 Im Rahmen des Eu
roparats gilt das RÜ in der Auslegung durch sei
ne Überwachungsorgane Beratender Ausschuss 
(BA) und Ministerkomitee (MK) als die wichtigs
te Quelle für die Ermittlung rechtlich verbind
licher Standards. Dies beruht auf seiner hohen 
Mitgliederzahl (39 der 47 Mitgliedsstaaten des 
Europarats), seinem umfassenden Regelungsbe
reich und seiner Rechtsverbindlichkeit. Hingegen 

04 Diese Dokumente sind alle zugänglich auf der Homepage des 
HKNM: www.osce.org/hcnm. 

http://www.osce.org/hcnm
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ist die Sprachencharta zur Ermittlung allgemeiner 
Standards im Minderheitenschutz weniger geeig
net, da sie nur sprachbezogene Rechte erfasst, 
bisher erst von 25 Staaten ratifiziert ist und vor 
allem eine Struktur aufweist, die Staaten berech
tigt, aus einer Vielzahl potenzieller Verpflichtun
gen eine Auswahl zu treffen, was die Feststellung 
gemeineuropäischer Standards erschwert. 05 Die 
Rechtsprechung des EGMR hat bisher nur in ei
nigen Bereichen, namentlich im Zusammenhang 
mit der Diskriminierung von Roma im Erzie
hungswesen, ergänzende Bedeutung für die For
mulierung solcher Standards.

Verfahren der  
Standardsetzung

Standardsetzung im Bereich von Menschen und 
somit auch Minderheitenrechten erfolgt durch 
unterschiedliche Akteure und Maßnahmen. In 
erster Linie sind es die Staaten, die durch ihre na
tionale Gesetzgebung und Praxis sowie den Ab
schluss internationaler Verträge die rechtliche 
und tatsächliche Grundlage für die Ermittlung 
solcher Standards schaffen. Hinzukommen inter
nationale Organisationen, die ihrerseits einschlä
gige Verträge und sonstige Texte erarbeiten. Die 
Ermittlung von Standards wird erleichtert, wenn 
derartige Verträge Institutionen vorsehen, die zur 
Überwachung und gegebenenfalls Durchsetzung 
der aus solchen Verträgen resultierenden Ver
pflichtungen befugt sind. Am stärksten wirken 
Gerichte wie der EGMR, die für die Vertragsstaa
ten verbindliche Urteile erlassen, in denen der In
halt der Vertragsbestimmungen festgelegt wird. 
So entsteht hard jurisprudence based on hard law. 
Da solche Urteile aber notwendigerweise auf 
Einzelfällen beruhen, bedarf es einer großen Zahl 
solcher Einzelfallentscheidungen, um einen Stan
dard ermitteln zu können. 

Auf einer niedrigeren Stufe sind quasigericht
liche Systeme angesiedelt, in denen – wie beim 
RÜ – Überwachungsorgane wie der BA prüfen, 
ob Staaten ihre vertraglichen Verpflichtungen in 
rechtlicher wie tatsächlicher Hinsicht erfüllt ha
ben. Ihre Feststellungen werden in rechtlich un
verbindlichen Stellungnahmen formuliert und 
stellen wegen ihres allgemeinen Charakters eine 
geeignete Quelle für europäische Standards dar. 

05 Für eine Kommentierung der Sprachencharta siehe Sigrid 
Boysen et al. (Hrsg.), Europäische Charta der Regional- oder 
Minderheitensprachen, Baden-Baden 2011.

Sie erfüllen die Kriterien von soft jurisprudence 
based on hard law. Besondere Bedeutung kommt 
in diesem Zusammenhang sogenannten Gene
ral Comments zu, die die Auslegungspraxis der 
Überwachungsorgane zusammenfassen.

Der Ablauf des Überwachungsverfahrens 
des RÜ ist wie folgt: Alle fünf Jahre reichen die 
Staaten einen Bericht ein, in dem sie möglichst 
detailliert mitteilen, durch welche Maßnahmen 
sie ihren vertraglichen Verpflichtungen nach
kommen. Eine Arbeitsgruppe des BA formuliert 
dann auf der Grundlage der Informationen des 
Staatenberichts und weiterer Informationen, die 
unter anderem auf Gesprächen mit Vertreterin
nen und Vertretern von Regierung, Minderhei
ten und der Zivilgesellschaft während eines Be
suchs im fraglichen Staat beruhen, den Entwurf 
einer Stellungnahme. Dieser wird im Plenum des 
BA erörtert und angenommen. Die Stellungnah
me wird dann dem betroffenen Staat zugestellt, 
der sich zu den Feststellungen und Empfehlun
gen äußern kann. Auf der Grundlage der Stel
lungnahme des BA und der Kommentare der je
weiligen Regierung verabschiedet dann das MK 
seine Entschließung mit Schlussfolgerungen und 
Empfehlungen. Diese spiegeln fast durchgängig 
die Auffassung des BA wider. 06 Zwischen der 
Annahme dieser Entschließung und dem Ver
fassen des nächsten Staatenberichts sollte ein so
genanntes FollowupSeminar stattfinden, auf 
dem Vertreter der Regierung, der nationalen 
Minderheiten, der Zivilgesellschaft und des BA 
die zur Umsetzung der Empfehlungen des MK 
und des BA notwendigen Maßnahmen identifi
zieren und erörtern. 07

Schließlich sind Institutionen wie der HKNM 
zu nennen, die ohne völkervertragliche Grundla
ge mit ihren von Experten formulierten Empfeh
lungen und Richtlinien den Rechtsetzungspro
zess in den Mitgliedsstaaten und die Auslegung 
des einschlägigen nationalen und internationalen 
Rechts beeinflussen. Diese Dokumente stellen 

06 Beispielhaft sei hier auf die gleichermaßen scharfe Reaktion 
von BA und MK auf ein Urteil des slowakischen Verfassungsge-
richts vom Oktober 2005 verwiesen: Dieses hatte „positive Maß-
nahmen“ zugunsten von Minderheitenangehörigen als unzulässige 
Diskriminierung von Mehrheitsangehörigen qualifiziert; dem stellten 
sich BA und MK unter Hinweis auf den eindeutigen Wortlaut von 
Art. 4 III RÜ entgegen. Vgl. Adela Schmidt, Kommentierung von 
Art. 4 RÜ, in: Hofmann et al. (Anm. 1), S. 187–195.
07 Alle diese Dokumente sind auf der Homepage des BA zu-
gänglich: www.coe.int/en/web/minorities/monitoring.

http://www.coe.int/en/web/minorities/monitoring
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fraglos eine zusätzliche Quelle für die Standard
setzung dar und können als soft jurisprudence 
based on soft law bezeichnet werden. 

Materiell-rechtliche  
Standards

Die im Wesentlichen auf den Arbeiten der Über
wachungsorgane des RÜ und in geringerem 
Maße auf der Rechtsprechung des EGMR beru
henden materiellrechtlichen Standards im eu
ropäischen Minderheitenschutz lassen sich in 
folgende Kategorien gliedern: 08 Recht auf eigen
ständige Identität, Diskriminierungsverbot und 
Recht auf effektive Gleichheit, interkultureller 
Dialog und Toleranz, politische Rechte und Reli
gionsfreiheit, medienbezogene Rechte, Sprachen
rechte, bildungsbezogene Rechte, Teilhaberechte 
sowie das Recht auf freie grenzüberschreitende 
Beziehungen.

Das Recht auf eine eigenständige Identität 
und deren Achtung durch staatliche und auch pri
vate Akteure ist das grundlegende Recht des Min
derheitenschutzes; es ist seine conditio sine qua 
non. Daher gibt es auch keinen Streit über sein 
Bestehen. Umstritten ist jedoch in manchen Fäl
len, ob eine bestimmte Gruppe von Menschen die 
oben im Zusammenhang mit der Darstellung des 
Minderheitenbegriffs erläuterten Kriterien für 
die Anerkennung als nationale Minderheit er
füllt. Dies gilt in Deutschland etwa für die Fra
ge des Bestehens einer polnischen Minderheit. 09 
Das Recht, sich frei für – oder auch gegen – die 
Zugehörigkeit zu einer Minderheit zu entschei
den, und das damit einhergehende Verbot jegli
cher Zwangs assi milierung gehören zu den fun
damentalen Regeln des Völkerrechts (Artikel 3 I 
und 5 II RÜ). So wäre es zum Beispiel mit Arti
kel 3 I RÜ unvereinbar, in einem Zensus Personen 
zu zwingen, ihre ethnische, sprachliche oder reli
giöse Identität zu offenbaren oder solche Daten 
ohne Zustimmung der Betroffenen zu sammeln.

Diskriminierungsverbot und Recht auf ef-
fektive Gleichheit: Europäische Staaten haben 
gemäß Artikel 4 II und 5 I RÜ die Pflicht, durch 
geeignete Maßnahmen die eigenständige Identität 
von Minderheiten zu schützen und zu fördern. 

08 Zum Folgenden vgl. Rainer Hofmann, Das Rahmenüber-
einkommen zum Schutz nationaler Minderheiten. Einführung, 
Überblick, Würdigung, in: ders. et al. (Anm. 1), S. 68–86 sowie die 
Kommentierungen der jeweiligen Bestimmungen des RÜ.
09 Vgl. Hofmann (Anm. 3), S. 97 f.

Hierzu zählen Programme, die auf die Herstel
lung voller und effektiver Gleichheit vor allem 
stark benachteiligter Minderheiten wie die Roma 
zielen. Äußerst wichtig ist dabei die Klarstellung 
in Artikel 4 III RÜ, dass solche „positiven Maß
nahmen“ keine Diskriminierung darstellen. Er
forderlich sind auch entsprechende gesetzliche 
Maßnahmen zum Schutz von Minderheitenange
hörigen gegen Diskriminierungen seitens öffent
licher wie privater Akteure sowie Vorkehrungen 
zur effektiven Bekämpfung solcher Handlun
gen. Zumindest in den Mitgliedsstaaten der EU 
sind durch die Umsetzung der einschlägigen eu
ropäischen Richtlinien die entsprechenden ge
setzlichen Grundlagen geschaffen worden – in 
Deutschland ist dies das Allgemeine Gleichbe
handlungsgesetz (AGG).

Interkultureller Dialog und Toleranz: An
gesichts der Wiederkehr von Rassismus und reli
giösem Fanatismus sowie der Zunahme von An
tisemitismus, Islamfeindlichkeit, Antiziganismus 
und Ausländerfeindlichkeit stellt die staatliche 
Verpflichtung, interkulturellen Dialog und in
terethnische Toleranz zu fördern, einen wichti
gen Teil des Völkerrechts dar, die in Artikel 6 RÜ 
verankert ist. Daher müssen Behörden geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um solche Einstellungen, 
gerade auch unter Staatsbediensteten, effektiv zu 
bekämpfen. Außerdem ist auf eine korrekte und 
ausgewogene Berichterstattung über minderhei
tenrelevante Vorkommnisse in den Medien hin
zuwirken. Schließlich bedarf es nachhaltiger 
Maßnahmen, um minderheitenfeindliche Ten
denzen bei Strafverfolgungsorganen, wie etwa 
ethnic profiling, zu unterbinden. Auch sind ras
sistisch motivierte Straftaten (hate crimes) nach
drücklich zu verfolgen. 

Politische Rechte wie Versammlungs, Ver
einigungs, Meinungs, Gedanken und Gewis
sensfreiheit sind nicht nur in der EMRK, son
dern auch in Artikel 7 RÜ geschützt. Der BA hat 
durchgehend die einschlägige Rechtsprechung 
des EGMR unterstützt, 10 wonach Aktivitäten po
litischer Vereinigungen, die auf die Förderung der 
eigenständigen Identität nationaler Minderheiten 
zielen, nicht per se eine Bedrohung der nationa

10 Siehe vor allem EGMR, Appl. 26695/95, Sidiropoulos v. 
Griechenland, Urteil vom 10. 7. 1998 und EGMR, Appl. 44079/98, 
Ilinden v. Bulgarien, Urteil vom 20. 10. 2005. Vgl. Anna Fontaine, 
Kommentierung von Art. 7 RÜ, in: Hofmann et al. (Anm. 1), 
262–271.
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len Sicherheit darstellen und daher auch nicht 
verboten werden dürfen, solange es keine zusätz
lichen Gründe wie etwa Nachweise gibt, dass sol
che Ziele mit undemokratischen Mitteln erreicht 
werden sollen. Außerdem sind gesetzliche Rege
lungen, die die Gründung politischer Parteien na
tionaler Minderheiten verbieten oder faktisch un
möglich machen, mit den geltenden europäischen 
Standards unvereinbar. 

Die Religionsfreiheit wird nicht nur in Arti
kel 9 EMRK garantiert, sondern ist auch in Arti
kel 8 RÜ geschützt. Religiöse Minderheiten sind 
also nationale Minderheiten im Sinne des RÜ. 
Die Religionsfreiheit umfasst ein internes und ein 
externes Forum, das heißt das persönliche Inne
haben einer religiösen Überzeugung einerseits 
und die Möglichkeit der Kundmachung nach au
ßen andererseits. Während Ersteres überhaupt 
nicht beeinträchtigt werden darf, unterliegt Letz
teres zwar Einschränkungen, aber nur solchen, 
die in einer demokratischen Gesellschaft zum Er
reichen eines legitimen Ziels notwendig und da
her gerechtfertigt sind. So kann zum Beispiel die 
Weigerung staatlicher Behörden, die Kirche einer 
nationalen Minderheit zu „registrieren“ und da
mit die rechtliche Voraussetzung für ihre Tätig
keit zu schaffen, eine Verletzung dieses Rechts 
darstellen. 11 Auch dürfen zahlenmäßige Unter
schiede zwischen Glaubensgemeinschaften nicht 
zu unverhältnismäßigen Eingriffen in religions
bezogene Rechte führen; insbesondere dürfen 
BlasphemieGesetze nicht willkürlich zwischen 
Religionen unterscheiden. 12 

Die in Artikel 9 RÜ garantierten medienbe-
zogenen Rechte, etwa auf angemessenen Zugang 
zu und entsprechender Sichtbarkeit in öffentli
chen audiovisuellen Medien sowie auf Gründung 
und Betrieb privater Print und audiovisueller 
Medien, sind von grundlegender Bedeutung für 
Schutz und Förderung der eigenständigen Iden
tität nationaler Minderheiten und daher strikt 
zu achten. Außerdem sollten solche Gruppen 
von einer proportionalen Zuwendung finanziel
ler und anderer Ressourcen aus staatlichen oder 
staatsnahen Mitteln profitieren, da vor allem die 

11 Siehe EGMR, Appl. 45701/99, Metropolitan Church of Bessa-
rabia v. Republik Moldau, Urteil vom 13. 12. 2001.
12 So aber die frühere Rechtslage im Vereinigten Königreich, 
wonach nur christliche Symbole strafrechtlich geschützt waren. 
Vgl. Heike Zygojannis, Kommentierung von Art. 7 RÜ, in: Hofmann 
et al. (Anm. 1), S. 278–284.

Medienprodukte zahlenmäßig kleinerer nationa
ler Minderheiten ohne entsprechende Subventio
nen auf den umkämpften Märkten kaum überle
ben können. 13 

Da die meisten nationalen Minderheiten in 
Europa durch ihre Sprachen gekennzeichnet 
sind, kommt den in den Artikeln 10 und 11 RÜ 
geschützten sprachenbezogenen Rechten ganz 
besondere Bedeutung zu. Sie umfassen unter an
derem das Recht auf Gebrauch der Minderhei
tensprachen im privaten wie öffentlichen Kom
munikationsbereich sowie, jedenfalls zu einem 
gewissen Umfang, im Verkehr mit Verwaltungs
behörden und Gerichten; ebenso das Recht, sei
nen Namen in der Form der jeweiligen Minder
heitensprache zu führen (was in Deutschland für 
Sorbinnen nicht gewährleistet ist) und die staat
liche Anerkennung dieses Rechts; weiterhin das 
Recht, für die Öffentlichkeit sichtbare Schilder 
und Inschriften privater Art und, unter bestimm
ten Voraussetzungen, auch topografische Zeichen 
wie Orts und Straßenschilder in einer Minder
heitensprache anzubringen. Schließlich ist zu be
tonen, dass das RÜ der Existenz von Staatsspra
chen nicht entgegensteht und auch Maßnahmen 
zu ihrer Wahrung und Förderung erlaubt, solan
ge sie nicht in einer Weise durchgesetzt werden, 
die ihrerseits die Rechte von Angehörigen solcher 
sprachlich definierter Minderheiten verletzen. 

Wegen der entscheidenden Bedeutung von 
Sprache und Kultur für die Wahrung der eigen
ständigen Identität nationaler Minderheiten ist 
das Recht auf Erlernen der Muttersprache frag
los eine unabdingbare Voraussetzung für das 
bloße Überleben solcher Gruppen. Daher sind 
die in den Artikeln 12, 13 und 14 RÜ veranker
ten bildungsbezogenen Rechte so wichtig. Da
bei ist es nicht ausreichend, dass die betroffenen 
Schülerinnen und Schüler ihre Muttersprache 
lernen und/oder in ihr unterrichtet werden. Sie 
müssen auch ihre eigene Geschichte und Kul
tur kennen – ebenso wie Sprache, Geschichte 
und Kultur der Mehrheitsbevölkerung. Dafür 
bedarf es sowohl qualitativ angemessener Lehr
mittel als auch entsprechend ausgebildeter Lehr
kräfte. Auch müssen der Mehrheitsbevölkerung 
zugehörige Schülerinnen und Schüler, wie über
haupt die allgemeine Öffentlichkeit, mit Ge

13 Zur insoweit oft unzureichenden nationalen Praxis vgl. Ma-
hulena Hofmann/Günther Rautz, Kommentierung von Art. 9 RÜ, in: 
Hofmann et al. (Anm. 1), S. 292–304.
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schichte und Kultur nationaler Minderheiten 
vertraut gemacht und die Möglichkeit eröffnet 
werden, Minderheitensprachen zu lernen. Un
ter Fachleuten und auch unter den europäischen 
Staaten besteht keine Einigkeit darüber, ob na
tionalen Minderheiten zugehörige Schülerinnen 
und Schüler in Einrichtungen des allgemeinen 
Erziehungssystems eingegliedert werden sollten, 
sofern sie dort ausreichende Möglichkeiten ha
ben, ihre Muttersprache zu lernen und/oder in 
ihr unterrichtet zu werden, oder ob eigenständi
ge Schulen oder zumindest Klassen eine bessere 
Option sind. Die letztere Option setzt voraus, 
dass ein solches System in Übereinstimmung 
mit den Wünschen der Betroffenen eingerichtet 
ist, also nicht auf Segregation zielt, und sicher
gestellt wird, dass die Sprachen der Mehrheits 
wie der Minderheitsbevölkerung in ausreichen
der Qualität erlernt werden. Eine unzulässige 
Diskriminierung ist die dauerhafte Einschulung 
von Minderheiten zugehörigen Schülerinnen 
und Schülern in Sonderschulen mit der Begrün
dung, sie seien der Unterrichtssprache nicht 
ausreichend mächtig, falls keine ausreichenden 
Maßnahmen ergriffen werden, um ihnen einen 
möglichst raschen Übergang in die allgemeinbil
denden Schulen zu ermöglichen. 14

Das in Artikel 15 RÜ garantierte Recht auf 
effektive Teilhabe am kulturellen, sozialen und 
wirtschaftlichen Leben sowie an allen öffent
lichen Angelegenheiten ist für jede demokra
tische Gesellschaft essenziell und für nationale 
Minderheiten überlebenswichtig. Es beruht auf 
der zutreffenden Einschätzung, dass nur diejeni
gen nationalen Minderheiten, deren Angehörige 
ein ausreichendes Maß an Zugehörigkeit zu dem 
Staat empfinden, in dem sie leben, auch bereit sein 
werden, sich vollständig in diesen Staat und seine 
Strukturen zu integrieren, was wiederum Voraus
setzung für Stabilität und friedliche Beziehungen 
zwischen Mehrheits und Minderheitsbevölke
rung ist. Um dieses Ziel zu erreichen, sind Po
litiken zu entwickeln und umzusetzen, die eine 
angemessene Vertretung von Angehörigen na
tionaler Minderheiten in gesetzgebenden Kör
perschaften auf lokaler, regionaler und gesamt
staatlicher Ebene sowie im öffentlichen Dienst 
einschließlich Polizei und Justiz sicherstellen (ge

14 Grundlegend hierzu EGMR, Appl. 57325/00, D. H. v. Tsche-
chische Republik, Urteil vom 13. 11. 2007; vgl. auch EGMR, Appl. 
15766/03, Oršuš v. Kroatien, Urteil vom 16. 3. 2010.

gebenenfalls durch die Schaffung beratender Aus
schüsse und vergleichbarer Gremien). Außerdem 
bedarf es intensiver Anstrengungen zur Verwirk
lichung der sozialen und wirtschaftlichen Rech
te von Angehörigen nationaler Minderheiten, 
namentlich der Roma. Ihnen, insbesondere den 
Frauen, ist ausreichender Zugang zum Arbeits
leben, zu Einrichtungen des Bildungs und Ge
sundheitswesens sowie zu angemessenem Wohn
raum zu ermöglichen. 

Die eigenständige Identität einer nationalen 
Minderheit kann auch durch staatliche Maßnah
men beeinträchtigt werden, die die Zusammen
setzung der Bevölkerung in einer bestimmten 
Gegend ändern. Werden sie mit dem Ziel verfolgt, 
die Rechte der Angehörigen nationaler Minder
heiten zu mindern, sind sie mit Artikel 16 RÜ 
unvereinbar. Dieses Verbot staatlicher Maßnah-
men zur Änderung der Bevölkerungsstruktur 
gilt aber nicht nur für tatsächliche Umsiedlungs
maßnahmen, sondern kann auch schon berührt 
sein, wenn zum Beispiel der Zuschnitt von Ver
waltungseinheiten so geändert wird, dass natio
nale Minderheiten, die zuvor lokale Mehrheiten 
darstellten, in ihrem angestammten Siedlungsge
biet zu numerischen Minderheiten werden oder 
jedenfalls nicht mehr die für eine Vertretung in 
Gebietskörperschaften notwendige Bevölke
rungszahl erreichen. 

Wegen der geografischen Verteilung der Sied
lungsgebiete der meisten europäischen natio
nalen Minderheiten sind ungehinderte grenz-
überschreitende Kontakte mit Angehörigen 
der gleichen ethnischen und/oder sprachlichen 
Gruppe von großer Bedeutung für Schutz und 
Förderung der eigenständigen Identität dieser 
Minderheiten. Dies erklärt die Aufnahme eines 
entsprechenden Rechts in Artikel 17 RÜ. Daher 
dürfen zum Beispiel VisaErfordernisse nicht zu 
unverhältnismäßigen Behinderungen grenzüber
schreitender Kontakte führen. 

Ungeachtet einiger Probleme, die sich aus 
manchen politischen und rechtlichen Handlun
gen von kin-states (also der jeweiligen Herkunfts
staaten) ergeben haben, kann ihre Unterstützung, 
sofern sie in nichtdiskriminierender Weise und 
in vollem Respekt vor dem staatlichem Recht 
auf nationale Souveränität und territoriale In
tegrität gewährt wird, zu einer erheblichen und 
willkommenen Verbesserung der tatsächlichen 
Lage von Angehörigen nationaler Minderheiten 
führen. Dies gilt insbesondere für das Bildungs
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wesen, etwa durch Zusammenarbeit bei der Er
stellung von Lehrbüchern oder Entsendung von 
Lehrkräften. Dieser Umstand wird in Artikel 18 
RÜ anerkannt.

WÜRDIGUNG

Mehr als 20 Jahre nach Abschluss der Aus
handlung des RÜ lässt sich als wichtigste Er
rungenschaft das Bestehen der beschriebenen 
materiellrechtlichen Standards und eines gut 
funktionierenden Überwachungssystems fest
stellen. Auch wenn bezüglich fast all dieser Stan
dards beziehungsweise Rechte in vielen Ein
zelfragen weiterer Klärungsbedarf besteht, sind 
die Grundzüge des Prozesses der internationa
len Standardsetzung weitestgehend abgeschlos
sen. Woran es vielerorts jedoch mangelt, ist die 
innerstaatliche Befolgung dieser Standards. De
fizite bestehen etwa hinsichtlich der Herstellung 
effektiver Gleichheit, der finanziellen Förderung 
kultureller und medialer Einrichtungen nationa
ler Minderheiten, der strafrechtlichen Ahndung 
minderheitenfeindlicher Äußerungen und Hand
lungen, der tatsächlichen Gewährleistung des 
Rechts auf Gebrauch von Minderheitensprachen 
im Umgang mit Behörden mangels sprachkundi
ger Beamter, des Rechts auf Spracherwerb wegen 
qualitativ ungenügender Lehrmittel und unzurei
chend ausgebildeter Lehrkräfte sowie des Rechts 
auf effektive Teilhabe an politischen Entschei
dungsprozessen und dem kulturellen, sozialen 
und wirtschaftlichen Leben. 

Grundsätzlicher Klärungsbedarf besteht hin
gegen hinsichtlich folgender Fragen: Wie lassen 
sich aussagekräftige und verlässliche Daten über 
Angehörige nationaler Minderheiten in Staaten 
(wie etwa Deutschland, aber auch Norwegen und 
Schweden) erheben, in denen solche Erhebungen 
aus nachvollziehbaren historischen Gründen von 
den Minderheitenangehörigen selbst abgelehnt 
werden? Wie lässt sich ein angemessener Aus
gleich finden zwischen dem legitimen Recht al
ler Staaten, ihre Staatssprache(n) zu fördern, und 
dem gleichermaßen legitimen Recht aller Ange
hörigen von Minderheiten, ihre Sprache(n) zu 
lernen und in ihnen unterrichtet zu werden? Was 
ist in Zeiten ernsthafter Wirtschaftskrisen der ge
naue Inhalt des Rechts auf effektive Teilhabe am 
kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Leben? 
Wie lassen sich bei einigen nationalen Minder
heiten Phänomene „doppelter Diskriminierung“ 

von Frauen bekämpfen, wenn also bestimmte 
Vorstellungen von der Stellung von Frauen als 
(angeblicher) Teil der Tradition einer nationalen 
Minderheit angesehen werden?

Ungeachtet dieser Mängel und ungelösten 
Probleme hat die Entwicklung der Standardset
zung und ihrer internationalen Überprüfung zu 
einer erheblichen Minderung der Risiken bei
getragen, die Spannungen zwischen Mehrheits 
und Minderheitsbevölkerungen für Friede und 
Sicherheit in Europa darstellen. Dennoch darf 
nicht verkannt werden, dass es vor allem auf dem 
Balkan und im Kaukasus immer noch erhebliches 
Gefährdungspotenzial gibt; dies gilt offenkundig 
auch im russischukrainischen Verhältnis.

Anhaltend dringender Handlungsbedarf be
steht bezüglich der in vielen Staaten Europas nur 
als desolat zu bezeichnenden sozialen Lage der 
Roma. Ungeachtet der zahlreichen und vielfälti
gen Bemühungen von EU und Europarat ist ihre 
Situation, vor allem was den Zugang zum Ar
beits und Wohnungsmarkt sowie Einrichtungen 
des Bildungs und Gesundheitswesens angeht, in 
weiten Teilen Europas immer noch als prekär an
zusehen. Auch sind Roma weiterhin in hohem 
Umfang Opfer von Diskriminierungen.

Gewisse Sorgen bereitet auch der zunehmen
de Missbrauch von Minderheitenfragen in zwi
schenstaatlichen Beziehungen: Zwar können 
und sollen Staaten durchaus „ihre“ Minderhei
ten in anderen Staaten fördern und unterstützen, 
doch darf dies nur unter strikter Beachtung der 
Souveränität des Staates geschehen, in dem die
se kin-minorities leben. Die auch unter Hinweis 
auf die Lage der russischsprachigen Bevölkerung 
erfolgte Annexion der Krim durch die Russische 
Föderation und ihre Einmischung in den Kon
flikt in der Ostukraine lassen sich durch minder
heitenrechtliche Überlegungen nicht rechtferti
gen und sind klare Verletzungen des geltenden 
Völkerrechts.
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